
Städtischer Abfall
wirtschaftsbetrieb 

Magdeburg 

FBL_SAB.22_07 Antrag auf Gestellung eines Containers für 
Baum- und Strauchschnitt ohne zusätzliche Gebühr 

4 Haushalte £ 7 m3 Container / 5 Haushalte £ 10 m3 Container 

Tel.: 0391/540 4688 Sperrmüllservice 
Fax: 0391/540 4689 

E-Mail: sperrmuell@sab.magdeburg.de 
Adresse: Sternstraße 13, 39104 Magdeburg 

Ansprechpartner: 
(Name, Vorname des Ansprechpartner) 
Adresse: 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Telefonnummer: 
(Festnetz, Mobil) 

Ort der Aufstellung: 
(bei Gartensparten genaue 
Beschreibung) 

Anlieferung/Abholung des Containers (Wunschtermlne können nur bedingt berßckslchtigt werden): 

Anlieferung 
Datum / Uhrzeit: 

Abholung 
Datum / Uhrzeit: 

Bitte beachten Sie die beiliegende Datenschutzerklärungl 

Datum: Unterschrift 
Antragsteller: 

Die Abfuhr gilt als Ersatz für eine gebührenfreie Sperrmüllabfuhr je Haushalt max. 2 m3 pro Jahr (§ 10 Abs. 5 
Abfallwirtschaftssatzung der LH Magdeburg). 
Nur vollständige Anträge können ordnungsgemäß und zeitnah bearbeitet werden. 
Container, die entgegen der Bestellung eine vom Antrag abweichende Verfüllung beinhalten, werden nach 
den entstandenen Kosten berechnet (§ 3 Abs. 1 Abfallgebührensatzungsatzung der LH Magdeburg). 

Hinwels: 
Die aufgeführten Haushalte müssen an die Restabfallentsorgung der Stadt Magdeburg angeschlossen sein. 

Lfd. 
Nr. Name Vorname Straße, Hausnummer PLZ Telefonnr. Unterschrift 

1 

2 

3 

4 

5 

Auftrag datiert auf den: 
(wird vom Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb ausgefüllt) .r 
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Information zum Datenschutz der Landeshauptstadt Magdeburg, Eigenbetrieb Städtischer 
Abfallwirtschaftsbetrieb (Datenschutzerklärung zur Sperrmüllanmeldung und Anmeldung 
von Baum- und Strauchschnitt für 4 bzw. 5 Haushalte) 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit dieser Datenschut
zerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte im Rahmen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und der Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher: Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - 39090 Magdeburg. 

Eigenbetrieb: Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg 
Sitz: 39104 Magdeburg, Stemstraße 13 
www.magdeburg.de 
E-Mail-Adresse: abfallberatung@sab.magdeburg.de 

Datenschutzbeauftragter 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte Annika Querengässer-Bahr ist unter: Landes-
hauptstadt Magdeburg: Datenschutzbeauftragte; 39090 Magdeburg oder per E-Mail unter: 
Datenschutzbeauftragter@stadt.magdeburg de oder Tel.: +49 391 540-2468 zu erreichen. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für die Anmeldung von: 
- Sperrmüll (auch Wunschtermin) 
- Baum- und Strauchschnitt für 4 bzw. 5 Haushalte mit Bereitstellung Container 
(7m3/10m3) 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund der folgenden Rechtsgrundlage: 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Artikel 6 (1) e. DSGVO) 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 8 Abs. 2+6 und § 10 Abs. 5 Abfallwirtschaftssatzung der 
Landeshauptstadt Magdeburg. 

Herkunft der personenbezogenen Daten 

- Angabe personenbezogener Daten entsprechend Ihrem Antrag und die im Verlauf 
der Auftragsabarbeitung verarbeiteten Daten 

Kategorien personenbezogener Daten 

Folgende personenbezogenen Daten werden verarbeitet 
Adressdaten 
Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail Adresse 
Sperrmüll: zur Entsorgung angemeldete Gegenstände 
Baum-/Strauchschnitt: Containergröße 
Entsorgungstermin 

Speicherdauer 

Die erhobenen Daten bei der Anmeldung werden für die Dauer von maximal zwei Kaien-
derjahren gespeichert. Danach werden die Daten gelöscht bzw. gesperrt, falls eine gesetz
liche Aufbewahrungspflicht besteht. Mit Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Daten 
gelöscht. 
Grund für die Speicherdauer von zwei Kalenderjahren ist die Überprüfung der laut Satzung 
zulässigen Anzahl von Sperrmüllentsorgungen je Kalenderjahr und die zum Jahreswech-
sel möglichen Überschneidungen zwischen Anmelde- und Entsorgungszeitpunkt. 
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